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Postfach 37
(

027 510 12 01


(

027 510 12 09
Internet:     www.ried-brig.ch
e-mail:             gemeinde@ried-brig.ch

Gemeinde Ried-Brig

Formular: Bewilligung für

Grabarbeiten/Werkleitungen
Bei Bauvorhaben und Änderungen am Leitungsnetz sind oftmals Strassenquerungen erforderlich. Diese Querungen fügen einem sonst intakten Strassenkörper ein nachträglich zugefügtes und wachsendes Schadensbild zu. Durch die leider oftmals unsachgemässe Arbeit der beauftragten Unternehmer entstehen im Strassenbelag Risse, Schlaglöcher, offene Nähte usw., welche von der Gemeinde schon nach relativ kurzer Zeit mit grossem finanziellen Aufwand saniert werden müssen. 

Aus diesem Grund und gemäss Art. 159 des kantonalen Strassengesetzes hat der Gemeinderat von Ried-Brig folgenden Entscheid getroffen.

1. Für sämtliche Belagsaufbrüche ist bei der Gemeindeverwaltung rechtzeitig ein Gesuch einzureichen. Anschliessend erhält der Gesuchsteller eine entsprechende schriftliche Verfügung zugestellt.

2. Die Arbeiten sind ausnahmslos nach den von der Gemeinde Ried-Brig vorgegebenen technischen Weisungen auszuführen (vgl. Beilage).

3. Die beauftragte Baufirma hat beim Einbau der Kofferung und beim anschliessenden Belagseinbau zwingend den Werkhof unserer Gemeinde (Herr Stefan Rüttimann 079 629 08 39) zu kontaktieren. Herr Stefan Rüttimann ist ebenfalls von Ihnen für die Schlussabnahme zu kontaktieren.

4. Sollten sich nach Abnahme bis zur gesetzlichen Verjährungsfrist von 5 Jahren bei versteckten Mängeln Setzungen, Schäden, nicht saubere Asphaltversiegelungen, etc. feststellen lassen, wird die Gemeinde die Schäden beheben lassen. Die Kosten werden in diesen Fällen pauschal mit Fr. 200.-- pro m2 Einbaufläche dem Gesuchsteller in Rechnung gestellt.

1. Angaben Bauherrschaft

Gesuchsteller
     
Adresse, Ort und (
     
Lokalname
     
Zeitpunkt
     
Grund des Belagsauf-
     
bruches
2. Standort Belagsaufbruch? (Kartenausschnitt)
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3. Einzureichende Unterlagen (in 2-facher Ausführung)

Situationsplan (nicht älter als 6 Monate).

Dieser ist beim Geometer Otto Burri ( 027 946 70 31 erhältlich.

Bemerkungen des Bauherrn

     
Datum und Unterschrift Gesuchsteller
...........................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Von der Gemeinde auszufüllen.

Bewilligung und Unterschrift

 FORMCHECKBOX 
  erteilt




 FORMCHECKBOX 
  verweigert

Gemeindeverwaltung


Werkhof





------------------------------


------------------------------

1. Aushub Leitungsgraben (Gesuchsteller)
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erstes Anschneiden

zweites Anschneiden

Vor der Wiedereinfüllung und Verdichtung des Grabens müssen die Belagsränder im Minimum 10 cm, jedoch mindestens der entsprechenden Unterhöhlung des Belages neu angeschnitten werden, damit eine optimale Verdichtung der Auffüllung garantiert werden kann.
2. Wiederauffüllen Leitungsgraben (Gesuchsteller)

[image: image4.jpg]HMT & G




zweites Anschneiden

Grabenauffüllung mit Kiessand 2 oder 1

Der Belagseinbau entspricht der erforderlichen Stärke und ist bis oberkant des bestehenden Deckbelages, also bündig auszuführen.
3. Belag abfräsen, Einbau des Deckbelages (Gesuchsteller)
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Trockene + saubere Kante mit Voranstrich DENSO Tok-Primer SK Fugenband DENSO Tok-Band SK

Neuer Deckbelag

Zu einem späteren Zeitpunkt, im allgemeinen nach der Setzungsperiode (ca. 2 Jahre) wird der Belag abgefräst, Belagskanten mit bituminösem Fugenband und einem Definitiven Deckbelag






D:\Data\0 Allgemeine Verwaltung\Formulare & Mustervorlagen\Formular Grabarbeiten Strassen.doc

Seite 1 von 3

